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Praxisfragen | Management

Gewerbliche Einsätze tragen zur besseren Auslastung der Fahrzeuge bei. Bild: rot

Fahrzeuge besser auslasten
Zur besseren Auslastung ihrer Fahrzeuge setzen Landwirte diese zusätzlich für Transporte
ausserhalb der Landwirtschaft ein. Ist ein Einsatz nicht landwirtschaftlicher Art, wird die
Pauschale Schwerverkehrsabgabe PSVA fällig.

Urs Rentsch

Die Artikel 86 und 87 der VRV

(Verkehrsregelnverordnung) präzisieren, was zulässige

landwirtschaftliche Fahrten auf
öffentlichen Strassen und was Fahrten zur
Bewirtschaftung eines Landwirtschaftsbetriebes

sind. Entsprechende Fahrzeuge
sind mit hellgrünen Kontrollschildern
eingelöst und dürfen von Trägern des

Führerausweises Kategorie G (bis 30 km/h)
und G40 (bis 40 km/h) gefahren werden;
Anhänger ab 31 bis 40 km/h benötigen
ebenfalls grüne Kontrollschilder. Alle diese

Fahrten unterliegen nicht der Pauschalen

Schwerverkehrsabgabe (PSVA). Aber
alle Fahrten, die nicht unter diesen beiden
Artikeln definiert sind, sind gewerblicher
Natur; das heisst, sie dürfen nur durch

gewerblich eingelöste Fahrzeuge ausgeführt

werden (weisse Kontrollschilder)
und unterliegen der PSVA. Das hat

folgende Konsequenzen:

Kosten gewerblichen Einlösens
Die Verordnung über die technischen

Anforderungen an Strassenfahrzeuge VTS

besagt, die PSVA muss für Fahrzeuge mit
Gesamtgewicht über 3500 kg sowie
Anhängelast über 3500 kg, gewerbliche
Motorkarren und gewerbliche Traktoren
bis 40 km/h entrichtet werden. Für

gewerbliche Motorkarren und gewerbliche
Traktoren beträgt die jährliche Abgabe 11

Franken pro 100 kg Gesamtgewicht des

Zugfahrzeugs plus 11 Franken pro 100 kg

Anhängelast. Ein 5000-kg-Traktor mit
Anhängelast von 25 000 kg zahlt
demnachjährlich Fr. 3300.- PSVA.

Mittels Gesuch beim Strassenverkehrsamt
kann die Auflagenziffer Code 270 im

Fahrausweis beantragt werden, wonach

nur der Schwerverkehrsabgabe nicht
unterliegende Anhänger gezogen werden
dürfen (z. B. Winterdiensteinsatz von
Traktoren oder nicht immatrikulierte
Anhänger bei Motorkarren). Damit wird die

Anhängelast von der PSVA befreit.
Bei abgabepflichtigen Fahrzeugen mit
Wechselschildern ist die Abgabe nur für
das Fahrzeug mit dem höchsten
Abgabensatz zu entrichten. Schliesslich wird
für gewerbliche Fahrten der Ausweis F

verlangt, der G40-Fahrausweis genügt
nicht mehr.

Die Nachteile
Die Kosten sind das eine. Doch es gibt
auch Einschränkungen durch die gewerbliche

Immatrikulation: Der
Schwerverkehrsabgabe unterliegende, also

gewerbliche Fahrten unterstehen dem

Sonntags- und Nachtfahrverbot, hingegen

landwirtschaftliche Fahrten nicht.
Gewerblich eingelöste Traktoren und

Anhänger müssen häufiger amtlich geprüft,
«vorgeführt» werden. Ausserdem sind

die Traktorendimensionen auf max.

2,55 m Breite und 3 m vorderer Überhang

eingeschränkt, bei landwirtschaft-

Wo drückt der Schuh?

Was beschäftigt Sektionsmitglieder des

Schweizerischen Verbandes für
Landtechnik am meisten? Wo drückt der
Schuh? Welchen Plauptproblemen sieht

man sich in der Praxis ausgesetzt? In

dieser lose erscheinenden Serie behandelt

die Schweizer Landtechnik solche

Anliegen aus der Praxis, wie sie laufend

an den Bereich Weiterbildung und Beratung

des SVLT herangetragen werden.

liehen Fahrten (3 m Breite, z. B. Doppelräder,

4 m vorderer Überhang) nicht.

Ausnahmen
Die kantonale Behörde kann gemäss Art.
90 VRV die gewerbliche Verwendung
landwirtschaftlicher Fahrzeuge (also mit

grünem Kontrollschild) bewilligen: zu Fahrten

für Staat und Gemeinde, namentlich
für Bau und Unterhalt von Strassen und

Wegen, für Kehrichtabfuhr und

Schneeräumung; zu anderen einem allgemeinen
Bedürfnis entsprechenden Fahrten, wie
Einsammeln der Milch und Transport von
der Sammelstelle zur Bahn, Bahncami-

onnage für abgelegene Gemeinden. Solche

Bewilligungen dürfen nur aus

zwingenden Gründen und nur für Orte erteilt
werden, wo gewerbliche Fahrzeuge für eine

zweckmässige Ausführung der Fahrten

nicht zur Verfügung stehen.

12 2018 Schweizer Landtechnik 39


	Fahrzeuge besser auslasten

